
mission schlägt eine Reihe von Ä nderungen vor, die zu
standegekommen sind in Diskussionen und durch Ver
einbarungen im zentralen Organisationsausschuß der
beiden Parteien . , „§2

Zu § 2, wo es jetz t in Absatz 1 heißt:
M itglied kann werden, wer die Parteitagsbeschlüsse 
und dieses S ta tu t anerkennt und sich verpflichtet, 
im Sinne dieser Beschlüsse zu wirken 

soll hinzugefügt werden:
und ak tiv  in der P a rte i zu arbeiten. (Beifall.)

§3

Bei § 3, in  dem davon die Rede ist, welche M itglied
schaft in der V ergangenheit anzureehnen sei, w ird vor
geschlagen, hinzuzufügen:

bei der Sozialistischen A rbeiterpartei, bei der So
zialistischen A rbeiter-Jugend, bei der Kom m unisti
schen Jiigend und bei dem Sozialistischen Jugend
verband. . _§5
Zu § 5 w ird vorgeschlagen, einen neuen Absatz ein

zufügen, der folgenderm aßen lauten soll:
Der A usschlußantrag kann n u r von einem P a rte i
m itglied oder von einer Parte ikörperschaf t bean trag t 
werden. Der A n trag  m uß schriftlich un ter Angabe 
der Beweismittel begründet werden und ist an den 
V orstand der fü r den Beschuldigten zuständigen 
O rtsgruppe zu richten. Der O rtsgruppenvorstand 
gibt den A n trag  m it dem Ergebnis der P rü fung  an 
den K reisvorstand weiter.

§9
§ 9, der entscheidende P arag raph , der zu den m eisten 

Diskussionen Anlaß gegeben hat, e rhält nun folgende 
Fassung:

1. Die W ohnbezirks- und Betriebsgruppen sind die 
G rundeinheiten der Partei.

2. In  Betrieben, in denen m indestens 5 P arte im it
glieder tä tig  sind, w ird eine Betriebsgruppe er-
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